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Bekenntnis des Gemeindevorstandes zum vorliegenden Konzept 

Das vorliegende Konzept wurde in Zusammenarbeit mit dem Amt für Jagd und Fischerei (AJF) 

sowie mit dem Gemeindevorstand der Gemeinde Lantsch/Lenz ausgearbeitet.  

Der Nutzungsdruck in der Natur durch die Menschen nimmt zu. Outdooraktivitäten wie z.B. Moun-

tainbiken, Wandern, Freeriden oder Gleitschirmfliegen sind in. Nicht zuletzt wurde auch durch die 

Corona-Pandemie der zunehmende Drang der Bevölkerung ersichtlich, sich in Naturräumen auf-

zuhalten. Dies ist von grosser Wichtigkeit – Bewegung in der Natur befreit den Geist, fördert das 

Wohlbefinden und ist gut für die Gesundheit.  

Aktivitäten oder Infrastrukturanlagen in der Natur bedeuten immer auch eine Mitnutzung des Le-

bensraumes von Wildtieren. Während wir Menschen in den Naturräumen unser Wohlbefinden för-

dern, stellen diese gleichzeitig die Existenzgrundlage für Wildtiere dar. Tatsächlich ist es so, dass 

durch den intensiven Nutzungsdruck der Wildtierlebensräume gewisse Wildtierarten in ihrer Exis-

tenz bedroht werden. Eine intensive menschliche Nutzung kann dazu führen, dass negative Ein-

flüsse auf Wildtiere, auf ihre Population sowie auf ihre Lebensräume entstehen.  

Das Gemeindegebiet Lantsch/Lenz, als Teil der Ferienregion Lenzerheide, wird von Erholungssu-

chenden gerne besucht. Dies erfreut den Gemeindevorstand, zeugt das doch von einer Attraktivität 

der Gemeinde und der Landschaft. Gleichzeitig befinden sich auf dem Gemeindegebiet auch sehr 

wertvolle – zum Teil sogar selten gewordene – Lebensräume für Wildtiere. Lantsch/Lenz darf sich 

auch über eine sehr grosse Vielfalt an Wildtierarten erfreuen. Um auch in Zukunft sowohl Mensch 

wie auch Wildtier intakte und attraktive Lebens- und Naturräume bieten zu können, setzt sich der 

Gemeindevorstand in diesem Konzept mit dieser Thematik auseinander.  

Intakte Lebensräume dienen nicht nur dem Erhalt von Wildtierpopulationen und Wildtierarten, son-

dern auch dem Erhalt einer attraktiven und unverbauten Naturlandschaft. Der Gemeindevorstand 

ist bestrebt, eine solche langfristig zu erhalten. Sowohl für unser eigenes Wohlbefinden wie auch 

für jenes der Wildtiere. 

Das vorliegende Konzept beinhaltet sowohl Massnahmen, welche rechtskräftig umgesetzt werden 

sollen wie auch Massnahmen, welche gemeindeintern bzw. für den Gemeindevorstand als rich-

tungsweisende Strategie gehandhabt werden.  
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Einführung und Grundlagen 

1. Ausgangslage 

Lantsch/Lenz liegt in der Ferienregion Lenzerheide. Die Lenzerheide ist eine florierende Touris-

mus- und Freizeitdestination. Im Winter lockt sie mit einem vielseitigen Wintersportangebot, im 

Sommer unter anderem mit einem umfassenden Wander- und Mountainbike-Angebot. Auf dem 

Gemeindegebiet Lantsch/Lenz liegt zudem die Roland Arena c/o Biathlon Arena Lenzerheide AG. 

In den vergangenen Jahren wurde diese Arena ausgebaut, unter anderem um diese auf einen 

Weltcup-Standard zu bringen. Angeschlossen an die Arena sind nicht nur (beschneibare) Loipen 

und Nachtloipen, sondern auch eine Rollskibahn für den Sommerbetrieb. Diese Rollskibahnt wird 

im Jahr 2022 erweitert von 1.6 auf 4 Kilometer. Gegen dieses Vorhaben wurde von den NGO’s 

(WWF, Pro Natura) Einsprache erhoben. Es folgten einige Anpassungen an den geplanten Perime-

ter der Rollskibahn sowie die Vereinbarung, dass – als Kompromissmassnahme – die Gemeinde 

Lantsch/Lenz im Gegenzug zum Ausbau der Rollskibahn ein gemeindeweites Nutzungs-Lenkungs-

Konzept zum Schutze der Wildtiere vor Störung ausarbeitet. Das vorliegende Konzept wurde somit 

in den Jahren 2021/2022 zusammen mit dem Amt für Jagd und Fischerei (AJF) und der Gemeinde 

ausgearbeitet.  

2. Ziele 

Ziel des Konzepts ist es, Massnahmen zu erarbeiten, anhand welcher die Gemeinde den Schutz 

des Wildes vor Störung durch touristische Nutzung gemäss JSG Art. 7 Abs. 4 nachhaltig sicherstel-

len kann. Das Konzept versucht einen Weg zu einem möglichst konfliktfreien Nebeneinander zwi-

schen Mensch und Wildtier aufzuzeigen. Dies betrifft insbesondere das Gebiet der Biathlon-Arena, 

aber auch das übrige Gemeindegebiet. Beide – Mensch und Wildtier – brauchen Raum zur Erfül-

lung von Bedürfnissen. Es liegt im Endeffekt jedoch am Menschen, bei der Ausübung von Freizeit-

aktivitäten und der Expansion von touristischen Infrastrukturen auf Wildtiere und ihre Lebensräume 

Rücksicht zu nehmen, vor allem in besonders sensiblen Lebensräumen und Jahreszeiten. Das 

vorliegende Konzept formuliert Massnahmen, welche sich gleichwohl an der Biologie und Ökologie 

der Wildtiere wie auch an den Raumansprüchen des Menschen orientierten und Mensch wie auch 

Wildtier Raum eingestehen. 
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3. Aufbau, Zusammenfassung der Massnahmen 

Bei der Erarbeitung dieses Konzepts wurde in drei Schritten vorgegangen: 

1. Gebietsanalyse  

2. Konfliktanalyse 

3. Massnahmen 

Der Schritt 1 (Gebietsanalyse) diente der Kartierung von wichtigen, sensiblen und heute vorliegen-

den Wildtier-Kernlebensräumen. Diese Kartierung erlaubt, sich später bei der Umsetzung von 

Massnahmen auf die wichtigsten Einstände, die Kernlebensräume, konzentrieren. Weiter wurden 

Infos zu Infrastrukturanlagen und der heutigen Gebietsnutzung durch den Menschen erarbeitet und 

kartiert.  

Im Schritt 2 (Konfliktanalyse) galt es die Kern-Lebensräume von Wildtieren und die Raumnutzung 

der Menschen zu überlagern. Dies gab Aufschluss darüber, wo Konflikte vorliegen und allenfalls 

behoben werden müssen bzw. wo Stand heute ruhige Kernlebensräume vorhanden sind, welche 

es in besonderem Masse zu schützen und es potenziellen zukünftigen Konflikten aktiv vorzubeu-

gen gilt.  

Die Teile 1 und 2 stellen die Herleitung der Massnahmen dar. „Kernstück“ dieses Konzeptes ist 

der Teil 3 - Massnahmen. Die Massnahmen werden nachfolgend kurz zusammengefasst: 

- Neue rechtsverbindliche Wildruhezone Bual  

Absicht des Gemeindevorstands: «Die Gemeinde setzt im Gebiet Bual eine rechtsverbindliche Wildruhezone 

um, insbesondere zum Schutz des Auerhuhn-Kernlebensraums vor Störung.» 

 

- Erhaltungsgebiete: Gebiete, welche vor einer touristischen Expansion (z.B. neue Infra-

strukturanlagen) bewahrt werden sollen 

Interne Strategie Gemeindevorstand: «Der Gemeindevorstand ist bestrebt, ruhige und intakte Wildtierlebens-

räume und Landschaftsgebiete zu erhalten. Eine starke touristische Expansion sowie das Anbringen weiterer 

Infrastrukturanlagen wird in diesen Gebieten möglichst verhindert.»  

 

- Wildwechsel: Bereiche um die Hauptstrasse, welche bei der Vernetzung von Lebensräu-

men eine wichtige Rolle spielen und deshalb für Wildtiere «durchlässig» bleiben sollen. 

interne Strategie Gemeindevorstand: «Der Gemeindevorstand achtet bei Bauvorhaben an der Voia Principala 

im Bereich von Wildwechseln auf den Erhalt der Durchlässigkeit der Landschaft.»  
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Teil 1 - Gebietsanalyse 

4. Ist-Zustand Wildtiere und ihre Lebensräume 

Um zu wissen, welche Wildtierlebensräume bzw. Gebiete es prioritär zu betrachten, wo es Konflik-

te zu lösen oder vorzubeugen gilt, müssen diese erfasst und kartiert werden. Da nicht sämtliche 

vorkommende Wildtierarten betrachtet werden können, beschränkt sich die Analyse auf Fokusar-

ten. 

4.1. Fokusarten 

Das Gemeindegebiet Lantsch/Lenz weist eine sehr grosse Vielfalt an Wildtier- und Vogelarten auf. 

In diesem Konzept werden folgende Arten bzw. deren Lebensräume fokussiert betrachtet: Stein-

bock, Gämse, Rothirsch, Reh, Haselhuhn, Auerhuhn, Birkhuhn, Alpenschneehuhn und Steinhuhn. 

Da diese Arten teils sehr störungsempfindlich sind (insbesondere Rothirsch, Gämse Auerhuhn; 

Hühnervögel generell, da Bodenbrüter) und die Artenwahl eine grosse Lebensraum-Diversität ab-

deckt, dienen definierte Massnahmen zugunsten dieser Arten auch weiteren Arten wie z.B. dem 

Feld- und Schneehasen, Murmeltier bzw. auch dem Schutz von deren Lebensräumen. Nachfol-

gend werden die Fokusarten kurz portraitiert bzgl. ihren Lebensraumansprüchen, Störungsanfällig-

keit (siehe hierzu auch Literaturzusammenfassung im Kapitel 6.1.3) und Status in der Roten Liste 

der gefährdeten Arten der Schweiz (RL) sowie des rechtsverbindlichen Schutz-Status im JSG und 

kantonalen Jagdgesetz (KJG; 740.0). Übergeordnet betrachtet gilt, dass die Schweiz gegenüber 

Arten, deren Hauptvorkommen im Alpenraum bzw. Berggebiet liegt, eine besonders grosse Ver-

antwortung trägt. Dazu gehören z.B. das Alpenschneehuhn, die Alpengämse oder der Alpenstein-

bock (BUWAL 1994). 

Reh: Anpassungsfähig in der Wahl des Lebensraums, bevorzugt strukturreiches Gelände, v.a. 

Grenzzonen Wald/offene Landschaft. Vergleichsweise weniger störungsanfällig, reagiert jedoch auf 

Raumnutzung des Menschen. Störungsanfälligkeit höher während Setz- und Jungenaufzuchtzeit1 

(hochträchtige oder führende Tiere). Nicht auf der RL aufgeführt, jagdbar (Art. 5 JSG / Art. 9 KJG). 

Rothirsch: Anpassungsfähig in der Wahl des Lebensraums, bevorzugt offenes Gelände, ist jedoch 

störungsanfällig, v.a. während Setz-/Jungenaufzuchtzeit1, während der Brunft (Sep./Okt.) und im 

Winter. Oft bietet nur der Wald die nötige Sicherheit und Ruhe in intensiv genutzter Umgebung. 

Bevorzugt reich strukturierte, mit Waldwiesen durchsetzte Wälder. Hält sich v.a. im Sommer auch 

über der Baumgrenze auf. Ausgeprägte Wanderungen zwischen Winter- und Sommereinständen: 

Vernetzung wichtig.  Nicht auf der RL aufgeführt, jagdbar (Art. 5 JSG / Art. 9 KJG).  

Alpengämse: Besiedelt steiles, felsendurchsetztes und äsungsreiches Gelände über- und unter-

halb der Waldgrenze. Kann ganzjährig über der Waldgrenze leben, sofern sonnige, schneearme 

Hänge und Kuppen vorhanden sind. Sehr störungsanfällig, insbesondere während Setz-

/Jungenaufzuchtzeit1 und im Winter. Nicht auf der RL aufgeführt, jagdbar (Art. 5 JSG / Art. 9 KJG). 

Bestände über gesamten Alpenraum abnehmend (u.a. aufgrund von zunehmendem Stö-

rungsdruck). 

Alpensteinbock: Bewohnt steile, felsige, strukturierte Bergzüge ca. ab 1600 m ü.M. Im Winter und 

Frühjahr auch unterhalb der Waldgrenze. Vergleichsweise wenig störungsanfällig, auch aufgrund 

des Aufenthalts in unzugänglichen Gebieten. Potenzielle Störungsanfälligkeit höher während der 

Setz- und Jungenaufzuchtzeit1 und im Winter. Nicht auf der RL aufgeführt, regulierbar (Art. 7.3 

JSG, Art. 9a KJG).  

 

1 Setz-/Jungenaufzuchtzeit Huftiere: Mai-August 
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Haselhuhn: Bewohnt sehr deckungsreiche, stark strukturierte Nadel- und Mischwälder, ca. zwi-

schen 1000 und 1600 m ü. M, vorzugsweise Wälder im Pionierstadium. Ist weniger störungsemp-

findlich als z.B. das Auerhuhn, reagiert jedoch ebenfalls auf intensiv genutzte Erholungsgebiete. 

Störungsanfälligkeit erhöht während Balz-/Brut-/Jungenaufzuchtzeit (Tabelle 1) und im Winter. RL: 

Potenziell gefährdet, geschützt (Art. 7.1 JSG). Ist eine Prioritätsart des Programms „Artenförderung 

Vögel Schweiz“2. 

Auerhuhn: Bewohnt grossflächige, störungsfreie, lückige und reich strukturierte Wälder mit ausge-

prägten Zwergstrauch- und Krautschichten (v.a. Heidelbeere). Vorzugsweise in Wäldern im Reifes-

tadium. Hauptverbreitung Nord- und Mittelbünden 1400 - 1900 m ü.M. Ist sehr störungsempfind-

lich, besonders während der Balz-/Brut-/Jungenaufzuchtzeit (Tabelle 1) und im Winter. Störung 

gilt als eine der wichtigsten Gefährdungsursachen. Wichtig ist daher auch der Schutz vor Er-

schliessungsrisiko. RL: Stark gefährdet, geschützt (Art. 7.1 JSG). Ist eine Prioritätsart des Pro-

gramms „Artenförderung Vögel Schweiz“3. Konzepte zum Schutz des Auerhuhns auf kantonaler 

und Bundesebene sind vorhanden. 

Birkhuhn: Bewohnt subalpine Zwergstrauch-Heiden, Moore und Waldlichtungen an der oberen 

Waldgrenze, ca. zwischen 1500-2200 m ü.M. Ist störungsanfällig, insbesondere während der 

Balz-/Brut-/Jungenaufzuchtzeit (Tabelle 1) und im Winter. Im Winter gilt das Angebot an störungs-

armen Flächen im Bereich der oberen Waldgrenze als limitierender Faktor. RL: Potenziell gefähr-

det, Birkhahn jagdbar (Art. 5 JSG, Art. 9 KJG). Ist eine Prioritätsart des Programms „Artenförde-

rung Vögel Schweiz“3. 

Alpenschneehuhn: Bevorzugt steiniges, strukturiertes Gelände über der Baumgrenze, im Winter 

teils an der Baumgrenze ca. zwischen 1900 und 2800 m ü.M. Ist störungsanfällig, insbesondere 

während der Balz-/Brut-/Jungenaufzuchtzeit (Tabelle 1) und im Winter. RL: Potenziell gefährdet, 

jagdbar (Art. 5 JSG, Art. 9 KJG). Ist eine Prioritätsart des Programms „Artenförderung Vögel 

Schweiz“3. Störung gilt als eine der Hauptgefährdungs-Ursachen dieser Art. 

Steinhuhn: Bevorzugt ungestörte, reich strukturierte alpine Rasen an südexponierten Hängen mit 

eingestreuten Blockfeldern und Vegetationsflächen, ca. zwischen 1000 und 2000 m ü. M., im Win-

ter auch tiefer. Viele Fragen in Zusammenhang mit der Lebensraumnutzung sind noch ungeklärt. 

Eine Gefährdung, mitunter ausgehend von touristischen/freizeitspezifischen Aktivitäten und Infra-

strukturanlagen, wird angenommen. RL: Potenziell gefährdet, geschützt (Art. 7.1 JSG). Ist eine 

Prioritätsart des Programms „Artenförderung Vögel Schweiz“3.  

Tabelle 1: Balz-, Brut- und Jungenaufzuchtzeit der betrachteten Hühnervögel. Als bodenbrütende Arten sind diese 
während dieses Zeitraums besonders störungsanfällig. 

Vogelart Balz-/Brut-/Jungenaufzuchtzeit 

Haselhuhn März/April/Mai/Juni 

Auerhuhn April/Mai/Juni/Juli 

Birkhuhn April/Mai/Juni/Juli 

Schneehuhn Mai/Juni/Juli/August 

Steinhuhn Mai/Juni/Juli/August 

Quellen: Georgii (1980), BUWAL (1994), BUWAL (2001a, b, c), Ingold (2005), Mollet et al. (2007), Mollet et al. (2008), Zeiler 

(2008), Gadient et al. (2010), Schnidrig-Petrig & Salm (2009), Spaar et al. (2012), Baumann et al. (2014), Graf et al. (2018), 

www.vogelwarte.ch, www.artenfoerderung-voegel.ch  

 

2 Mehr Informationen zu den Arten, dem Programm, weiteren Forschungsprogrammen sowie Zugang zu Merkblättern und 
Aktionsplänen unter: http://www.artenfoerderung-voegel.ch 
3 Mehr Informationen zu den Arten, dem Programm, weiteren Forschungsprogrammen sowie Zugang zu Merkblättern und 
Aktionsplänen unter: http://www.artenfoerderung-voegel.ch 
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4.2. Datengrundlagen 

Die jahres- und tierartenspezifische Kartierung der Kernlebensräume bedingte eine intensive Zu-

sammenarbeit mit dem lokalen gebietskundigen ehemaligen Wildhüter Florin Buchli sowie dem 

amtierenden Wildhüter Andreas Muhmenthaler. Weitere Grundlagen zur Abgrenzung von Kernle-

bensräumen lieferten Luftbilder, Höhenlinien und ferner Daten aus dem kantonalen Natur- und 

Landschaftsschutzinventar, dem Waldentwicklungsplan oder dem Zonenplan (Natur- und Land-

schafsschutzgebiete). 

4.3. Kartierung Kernlebensräume Huftiere / Hühnervögel 

Im Rahmen dieser Analyse wurden Kernlebensräume der Wildtiere kartiert. Hierbei handelt es sich 

um Lebensräume, welche heute hauptsächlich und schwerpunktmässig genutzt werden. Dies be-

deutet jedoch nicht, dass Gebiete ausserhalb dieser Kernlebensräume von Wildtieren gar nicht 

genutzt werden - lediglich weniger intensiv. Insofern fällt den besonders intensiv genutzten Kernle-

bensräumen eine hohe Bedeutung zu. Potenziell als Kernlebensräume geeignete, aber beispiels-

weise durch Störung oder Barrieren heute bereits nicht mehr zugängliche Gebiete wurden nicht 

kartiert.  

Wildtiere nutzen im Verlaufe des Jahres unterschiedliche Streifgebiete und Lebensräume. Die 

Raumnutzung wird u.a. durch das Nahrungsangebot und die Witterung gesteuert. So unterscheidet 

sie sich zwischen den Jahreszeiten, insbesondere zwischen Winter und Sommer. Auch während 

der Fortpflanzungs-/Setz-/Brut- oder Jungenaufzuchtzeit stellt jede Wildtierart spezifische Anforde-

rungen an den Lebensraum. Folglich wurden die Kernlebensräume jahreszeitenspezifisch für die 

Huftiere kartiert sowie für die Hühnervögel die sehr störungsanfälligen Balz-/Brut- und Jungenauf-

zuchtgebiete. Da Wildtiere – je nach Jahreszeit oder Phase im Lebenszyklus – unterschiedliche 

Kernlebensräume nutzen, ist es von grosser Wichtigkeit, dass diese gut vernetzt und nicht unter-

brochen sind. Bei den Huftieren fällt diesbezüglich traditionellen bzw. noch «durchlässigen» Gebie-

ten, in welchen z.B. Täler oder Strassen noch überwindbar sind, eine grosse Bedeutung zu (Wild-

wechsel).  

4.3.1. Kernlebensräume Huftiere Sommer und Winter, Wildwechsel 

Die Abbildung 1 zeigt die kartierten Kernlebensräume der Huftierarten in den Sommermonaten 

bzw. in der Zeit ausserhalb von Schneelage (ca. Mai/Juni – Okt/Nov), die Abbildung 2 stellt die 

Winter-Kernlebensräume dar (ca. Nov/Dez-April/Mai). Zudem sind auf den Karten die Wildwechsel 

ersichtlich. Generell zeigt sich, dass im Gemeindegebiet Lantsch/Lenz sehr grossräumig Kernle-

bensräume vorhanden sind, welche gut über die Gemeindefläche verteilt und vernetzt sind. Be-

sonders hervorzuheben ist das Gebiet Bual (v.a. Rothirsch und Reh, auch Gämse), das Gebiet 

zwischen Got Stgoira – Bova Pintga – Bova Gronda – Val Meltger – Got da Laresch (westliche 

Flanken unterhalb des Lenzer Horn und Piz Linard; Reh, Rothirsch und Gämse), das Gebiet um 

das Lenzer Horn, Piz Linard bis Alp Sanaspans (Gämse, Steinbock), die Bergkämme vom Lenzer 

Horn über Piz Mosch, Piz Mez, Piz Naira bis zum Aroser Rothorn (Sommerlebensraum Gämse und 

Steinbock) sowie die Ostseite Foil Cotschen mit dem Gebiet Culmet bis Plang digl Mestgel (Gämse 

und Steinbock). Das Angebot an geeigneten Lebensräumen ist im Winter naturgemäss jeweils 

kleiner als im Sommer, u.a. weil weniger Nahrungsquellen zur Verfügung stehen. Interessant ist 

jedoch, dass auf dem Gemeindegebiet Lantsch/Lenz lediglich der Lebensraum über die Bergkäm-

me vom Lenzer Horn bis Aroser Rothorn im Winter als Kernlebensraum wegfällt – die übrigen Le-

bensräume aber im Sommer wie auch im Winter als Kernlebensräume fungieren. 
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Abbildung 1: Kernlebensräume und Wildwechsel Wildhuftiere Sommer, Gemeinde Lantsch/Lenz 

 

Abbildung 2: Kernlebensräume und Wildwechsel Wildhuftiere Winter, Gemeinde Lantsch/Lenz 

 

  



  

11 
 

4.3.2. Kernlebensräume bzw. Balz-/Brut-/Jungenaufzuchtgebiete Hühnervögel 

Da zur Zeit von Balz, Brut und Jungenaufzucht Hühnervögel besonders störungsanfällig sind (vgl. 

Kapitel 4.1) und es sich um eine „Zwischenzeit“ von Winter und Sommer handelt, wurden die Balz-

/Brut- und Jungenaufzuchtgebiete als besonders sensible Lebensräume für jede Hühnervogelart 

separat kartiert. Es handelt sich um Gebiete mit nachgewiesenen Balz- und Brutaktivitäten. Diese 

Gebiete sind in der Abbildung 3 dargestellt. Grundsätzlich decken sich die Kernlebensräume der 

Hühnervögel mit jenen der Huftiere (siehe oben). Die artspezifischen Bedürfnisse an den Lebens-

raum (siehe auch Kapitel Fokusarten) lassen sich gut auf der Karte erkennen. Hervorzuheben ist 

besonders das Gebiet Bual, welches an sich als sehr guter Auerhuhn-Kernlebensraum fungiert, 

aber auch als wichtiges Trittsteinhabitat, welches die Vögel zum Wechseln zwischen den Gebieten 

Got da Lain und dem Lebensraum um Bova Gronda benötigen. 

 

 

Abbildung 3: Kernlebensräume Hühnervögel während der Balz-, Brut-, Jungenaufzuchtzeit, Gemeinde Lan-
tsch/Lenz 
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4.4. Bestehende Schutzgebiete und Inventare 

4.4.1. Biotop- und Landschaftsschutzinventar, Natur- und Landschaftsschutzzonen 

In Ergänzung zu den Kernlebensräumen wurden die bestehenden Schutzgebiete und Inventare 

betrachtet. Der Auszug aus dem Biotop- und Landschaftsschutzinventar (Daten aus dem GeoGR 

Shop) ist in der Abbildung 4 ersichtlich. Im Inventar werden Objekte von nationaler, regionaler und 

lokaler Bedeutung unterschieden. Es umfasst Landschaften, Hochmoore, Flachmoore und Moor-

landschaften, Pärke, Auen, Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen und -weiden, Wiesen mit Rote-

Liste-Arten, Naturobjekte und Geotope. Auch gezeigt wird der Auszug aus der Nutzungsplanung 

der Gemeinde Lantsch/Lenz mit dem Zonenplan Natur- und Landschaftsschutz (Trockenstandorte 

nur als Hinweis erfasst).  

Auffallend ist das grosse Landschaftsgebiet «Sanaspans», welches von «regionaler» Bedeutung 

ist und sich mit Kernlebensräumen von Hühnervögeln und Huftieren deckt. Das Gebiet ist erfasst 

als «mächtiger Kessel eines hängenden Tales, noch weitgehend unberührt. Eindrückliche "Stein-

wüstenlandschaft" mit mehreren Bergseen». Im Gebiet Culmet, innerhalb des Kernlebensraums 

des Schnee- und Birkhuhns, ist zudem ein wertvoller «Kreuzotterlebensraum in Zwergstrauchhei-

den» erfasst («Übrige Biotope» auf der Karte). 

Nennenswert ist auch die Landschaft und Landschaftsschutzzone Bot da Loz – Furmaschangas, 

welche im südwestlichen-Teil den Kernlebensraum des Auerhuhns und von Huftieren im Gebiet 

Bual tangiert. Des Weiteren überlagern sich einige Flachmoore, ausgeschieden als Naturschutzzo-

nen, mit diesem Kernlebensraum.  

 

Abbildung 4: Geschützte oder schützenswerte Lebensräume aus dem nationalen und kantonalen Biotop- und 
Landschaftsinventar sowie der kommunalen Nutzungsplanung 
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4.4.2. Waldentwicklungsplan und Wildruhezonen 

Die Abbildung 5 zeigt einerseits vorliegende rechtsverbindliche Wildruhezonen auf dem Gemein-

degebiet Lantsch/Lenz. Diese Wildruhezonen dienen dem Schutz von Wildtieren vor Störung. Die 

Gemeinde Lantsch/Lenz verfügt über zwei rechtsverbindliche Wildruhezonen: Foil Cot-

schen/Sanaspans (Schutzzeit 20.12. – 20.5.) und Bovas-Vasternos (Schutzzeit 20.12. - 20.5.). Im 

Bereich des Lenzer Horn liegt eine Vereinbarung zwischen Hängegleiter/Jagdverein und AJF vor, 

mit der Empfehlung, das Gebiet nicht zu überfliegen. 

Gemäss einem Bericht des Amts für Wald (2020) zum BAB Rollskibahn sind des Weiteren ver-

schiedene Ersatzmassnahmen für die temporären und permanenten Rodungen im Gebiet der Roll-

skibahn vorgesehen. Diese Massnahmen dienen nicht dem Schutz von Wildtieren vor Störung, 

sondern als Lebensraum-Ersatz- und Kompensationsmassnahmen im Speziellen für das Auer-

huhn. Auch diese Massnahmen (Altholzinseln, Dauerwald, Aufwertung Flachmoor) sind in der Ab-

bildung 5 ersichtlich (Achtung: nur Lage der Massnahmen – keine Perimeter! Übertragen aus dem 

Bericht AJF 2020). Auch ersichtlich ist das geplante Sonderwaldreservat zur Lebensraumförderung 

des Auerhuhns. 

 

Abbildung 5: Wildruhezonen (Schutz vor Störung) und geplante Lebensraumaufwertungsmassnahmen (Kompensa-
tion Rodungen Rollskibahn, Amt für Wald) 
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5. Ist-Zustand Infrastrukturanlagen und Gebietsnutzung  

5.1. Ausgangslage 

Nebst der Roland Biathlon-Arena bietet die Gemeine Lantsch/Lenz ein ausgedehntes Wanderweg- 

und Loipennetz sowie Mountainbike-Wege. Ebenso liegt auf dem Gemeindegebiet ein Golfplatz. 

Nicht zu finden sind grosse Skigebiete (nur ein kleiner Skilift in Dorfnähe). 

5.1.1. Aktivitäten und Infrastrukturen Sommer 

Die Abbildung 6 stellt die Situation bzgl. anthropogener Nutzung und Infrastrukturanlagen im 

Sommer dar. Infrastrukturen und Aktivitäten konzentrieren sich vor allem auf den südwestlichen 

Teil des Gemeindegebiets. Im nördlichen Teil Sanaspans - Parpaner Rothorn - Piz Mez und Lenzer 

Horn befindet sich ein Wanderwegnetz, welches auch von Mountainbikern genutzt wird. 

 

Abbildung 6: Infrastrukturen und Nutzung Lantsch/Lenz, Sommer 

 

Die Abbildung 7 zeigt einen Auszug aus der Strava Global Heatmap zu Aktivitäten im Sommer bzw. 

zu Fuss und mit dem Mountainbike. Die Infrastrukturen und Nutzungsdaten der Abbildung 6 wurden 

mit der Global Heatmap von Strava (Sommeraktivitäten) überlagert um zu verifizieren, welche Ge-

biete wie intensiv und auch ausserhalb von offiziellen Wegen genutzt werden. Generell besteht eine 

Schwierigkeit darin, Aktivitäten ausserhalb von offiziellen Pisten, Routen und Wegen zu erfassen. 

Die Strava Heatmap liefert hierzu gewisse Hinweise. Sie zeigt Orte, welche über die letzten zwei 

Jahren viel frequentiert waren an (mit „Hitze“ bzw. hell dargestellt), weniger frequentierte Bereiche 

sind dunkler oder zeigen keine Hitze an. Dies muss nicht bedeuten, dass diese Orte gar nicht fre-

quentiert sind, jedoch weniger. Mehr Informationen zu diesen Daten finden sich unter 

www.strava.com/heatmap. 

Auf dieser Abbildung ist ersichtlich, dass grundsätzlich wenig Aktivitäten neben den Wegen stattfin-

den. Zwischen der Alp Sanaspans und dem Lenzerhorn, im Gebiet Scasaluir unterhalb des Piz Li-

nard und um den Lai Grond scheint es kleinere «inoffizielle» Wegstrecken zu geben. Wenig, aber bei 

http://www.strava.com/heatmap
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genauer Betrachtung ersichtliche «Hitze» ist auch neben den Wegen im Gebiet Bual zu finden, z.B. 

im Gebiet Furmaschangas. 

 

Abbildung 7: Infrastrukturen/Nutzung Lantsch/Lenz Sommer mit der Strava Heatmap im Hintergrund (Sommerakti-
vitäten Wandern und Mountainibke) 

 

5.1.2. Aktivitäten und Infrastrukturen Winter 

Die Winteraktivitäten sowie Infrastrukturanlagen mit Winterbetrieb sind auf der Abbildung 8 darge-

stellt. Es ist gut ersichtlich, dass sich offizielle Infrastrukturanlagen und Wintersportaktivitäten nur auf 

den südwestlichen Teil des Gemeindegebietes beschränken. 
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Abbildung 8: Infrastrukturen und Gebietsnutzung Lantsch/Lenz, Winter 

Die Abbildung 9 zeigt die Überlagerung mit der Strava Heatmap (Winteraktivitäten). Es ist ersicht-

lich, dass die Situation der Winternutzung gemäss den Strava Daten etwas von jener in der Abbil-

dung 8 abweicht. So wird z.B. das Gebiet Alp Sanaspans – Plang Bi – Parpaner Rothorn aber auch 

bis zum Culmet / Piz Mosch intensiver genutzt, als es die Abbildung 8 vermuten lässt. Die Wildru-

hezonengrenze Foil Cotschen wird aber – mit einer kleinen Ausnahme im nordöstlichsten «Zipfel» - 

scheinbar gut eingehalten. Weiter zeigt die Abbildung eine gewisse Frequentierung des Gebiets 

Bual neben den Wegen (z.B. Davos las Aclas – Son Tgaschang oder Furmaschangas). 

 

 
Abbildung 9: Infrastrukturen/Nutzung Winter mit der Strava Heatmap im Hintergrund (Winteraktivitäten) 
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Teil 2 - Konfliktanalyse 

6. Konfliktanalyse 

In der Konfliktanalyse werden die kartierten Kernlebensräume mit den menschlichen Gebietsnut-

zungen und Infrastrukturen überlagert. Anhand dieser Betrachtungen kann eruiert werden, wo Kon-

flikte vorliegen und ein allfälliger Handlungsbedarf von Nöten ist. Oder wo Konflikte entstehen 

könnten - also wo aktuell noch ruhige und besonders erhaltungsbedürftige Kernlebensräume vor-

handen sind und allenfalls Massnahmen zur Konflikt-Prävention nötig sein könnten. Im nachfol-

genden Kapitel wird vorab eingeführt, weshalb Störung und Störungskonflikte für Wildtiere proble-

matisch sein können. 

6.1. Grundlagen zur Störungsbiologie / Literatur 

6.1.1. Begriff Störung 

Bei der Beurteilung der Auswirkungen von Ereignissen auf Wildtiere ist häufig undifferenziert von 

„Störung“ die Rede. So wird beispielsweise ein Schneeschuhläufer als Störung bezeichnet.  Es 

muss jedoch unterschieden werden zwischen dem auslösenden Ereignis (= Störreiz, z.B. eine 

Gruppe Freerider) und den sich daraus ergebenden Auswirkungen (z.B. flüchtendes Wildtier). Ha-

ben Störreize negative Auswirkungen auf Wildtiere und Populationen, dann ist von Störung die 

Rede. Von Störung im wildtierbiologischen Sinn wird also erst dann gesprochen, wenn die Land-

nutzung durch den Menschen auf die darin lebenden Wildtiere negative Auswirkungen hat. Ob dies 

im Einzelnen der Fall ist, hängt von Zeit, Ort, Häufigkeit, Intensität sowie Art der Störreize ab. 

Wildtiere reagieren auf unvorhersehbar auftretende, unmittelbare Ereignisse mit grösserer Emp-

findlichkeit. Ebenso sind Begegnungen an für sie wichtigen Orten wie Brut-/Setz- und Aufzucht- 

oder Nahrungs- und Rückzugsgebieten heikler. Negative Auswirkungen von Störreizen können 

unmittelbarer Natur sein, beispielsweise der veränderte Stresshormonpegel oder die erhöhte Herz-

frequenz nach einer Flucht. Treten Energieverluste durch Stress oder Flucht gehäuft auf oder sind 

Herzfrequenz und Stresshormonpegel permanent erhöht, kann sich die körperliche Verfassung 

eines Tieres drastisch verschlechtern. Das kann im Winter, wenn das karge Nahrungsangebot die 

erhöhten Energieverluste nicht kompensieren kann, bis zum Tod durch Erschöpfung führen. Auch 

notwendig gewordene Verhaltensanpassungen können im Extremfall zu einer anhaltend negativen 

Energiebilanz führen. Permanent gestresste Wildtiere und eine negative Energiebilanz machen 

Wildtiere auch anfälliger auf Krankheits- und Parasitenbefall. Aufgrund häufig auftretender Störrei-

ze kann sich zudem die Raumnutzung ändern. Bei dauernder Beunruhigung in einem Lebensraum 

ist mittel- bis längerfristig mit einem Lebensraumverlust zu rechnen (durch Meidung von Gebieten). 

Dies kann auch zu einer Zerschneidung (fehlende Vernetzung) von wichtigen Kernlebensräumen 

führen, da Habitate oder auch Trittsteinhabitate aufgrund von Störung verloren gehen. Eine negati-

ve Energiebilanz (geschwächte Wildtiere) und ein Lebensraumverlust können weiter zu einer Re-

duktion des Fortpflanzungserfolges und als Konsequenz zu einer Abnahme der Bestände - bis hin 

zum lokalen Aussterben - von Populationen führen. So kann Störung nicht nur tierschutzrelevant 

sein (Schutz des einzelnen Individuums vor negativen Auswirkungen, z.B. Rothirsch), sondern 

auch Artenschutzrelevant (Abnehmende Bestände bis hin zu ihrer Bedrohung aufgrund von Stö-

rung, z.B. Gämse, Auerhuhn). Auch auf die Waldverjüngung kann sich Störung negativ auswirken. 

Wenn sich Wildtiere vermehrt in ruhigere Zonen des Waldes zurückziehen und dort den erhöhten 

Energiebedarf z.B. nach Fluchten decken, kann es zu einer verstärkten Einwirkung auf den Jung-

wuchs und zu einer Beeinträchtigung der Verjüngung kommen (BAFU, 2010). 
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Eine Störung im Sinne von Art. 7 JSG (siehe 9.1) besteht, wenn mindestens eines der folgenden 

Wertungskriterien erfüllt ist (BAFU 2014):  

▪ Verlust von Lebensraum einer Population (z.B. wichtige Nahrungsgebiete) 

▪ Schwächung der Individuen und/oder Rückgang der Anzahl Individuen einer Population (Ver-

minderung der Kondition; Verminderung der Überlebens- bzw. Erhöhung der Sterberate; Ver-

minderung der Fortpflanzungsrate) 

▪ Folgewirkungen auf andere Elemente des Lebensraumes (Schaden an der Vegetation etc.).  

6.1.2. Definition Konflikt 

Ein mögliches Konfliktpotential besteht überall dort, wo sich menschliche Aktivitäten, unter Einbe-

zug einer adäquaten Wirkungsdistanz, mit den Lebensräumen schutzbedürftiger Wildtiere zeitlich 

und räumlich überlappen. Der Begriff Konflikt bezeichnet folglich einen Raumnutzungskonflikt bei-

spielsweise zwischen Freizeitsportlern und den Wildtieren. Wenn ein betroffener Kernlebensraum 

während mindestens 10% der Tages-Hellstunden für die Wildtiere nicht nutzbar ist (d.h. beein-

trächtigt oder verloren ist), wird von einem Konflikt gesprochen. 

Wenn der ausreichende Schutz vor Störung nach JSG Art. 7 nicht gewährleistet ist, spricht man 

von einem „Problem“ bzw. „relevanten Konflikt“. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der 

Lebensraumverlust einer Wildtierart mehr als 10% in Bezug auf den insgesamt nutzbaren Lebens-

raum beträgt und dieser somit als problematisch eingestuft wird (BAFU  2014). Ob und wo genau 

ein Lebensraumverlust von 10% aufgrund von Störung auf dem Gemeindegebiet Lantsch/Lenz 

vorhanden ist, kann nicht eruiert werden – hierfür ist das Gebiet zu gross. Die Eruierung von po-

tenziellen Konfliktgebieten (oder eben nicht-Konfliktgebieten) basiert deshalb auf Interpretationen 

und Annahmen, was jedoch anhand der bestehenden Erkenntnisse / Grundlagen gut möglich ist. 

6.1.3. Fakten der Störungsbiologie  

Folgende Fakten können bzgl. Störungsbiologie aus der Literatur belegt werden: 

▪ Schnelle und unvorhersehbare Störreize (z.B. Freerider oder Mountainbiker im Wald) rufen eine 

starke Reaktion der Wildtiere hervor. Langsame Freizeitaktivitäten auf festgelegten Routen und 

Wegen lösen verhältnismässig weniger Reaktion aus, d.h. Tiere können sich bis zu einem ge-

wissen Grad an vorhersehbare Störung gewöhnen, man spricht dann von Habituation (Hamr 

1988, Bögel & Härer 2002, Burghardt 2010). Habituation (Gewöhnung) bedeutet eine reizspezi-

fische Abnahme der Reaktion aufgrund von Erfahrung. Voraussetzung für eine Abnahme der 

Reaktion einem bestimmten Ereignis gegenüber ist, dass dieses möglichst konstant bleibt oder 

in gleicher Art und Weise und mit einer gewissen Häufigkeit auftritt. Im Zusammenhang mit den 

Freizeitaktivitäten ist Gewöhnung oft schwierig, weil gerade diese räumliche Konstanz fehlt, 

wenn irgendwo durchgegangen, gefahren oder geflogen wird. Zudem bestehen bei der grossen 

Vielfalt an Freizeitaktivitäten und der unterschiedlichen Art, wie sie ausgeübt werden, grosse 

Unterschiede, was Aussehen, Geschwindigkeit und Richtung der Annäherung an die Tiere, Po-

sition zu ihnen usw. betrifft (Ingold 2005). 

▪ Huftiere und Raufusshühner können im Winter durch Skitourenläufer, Schneeschuhwanderer 

und Freerider direkt aufgeschreckt und zur Flucht veranlasst werden (Arlettaz et al. 2013; Bögel 

2001; Neumann et al. 2010; Thiel et al. 2007, 2008a). Die Flucht führt einerseits zu einem er-

höhten Energieverbrauch im hohen Schnee, andererseits zu einer reduzierten Energiezufuhr, 

wenn noch Stunden nach einem Ereignis die betroffenen Äsungsgebiete gemieden werden (Ar-

lettaz et al. 2013; Neumann et al. 2010). Störungsreize im Winter können somit zu einem 

schwer wettzumachenden Energiedefizit führen und die Überlebenschancen direkt verringern 

(Bögel & Härer 2002). Zudem kann Störung den Zugang zu optimalen Winterhabitaten verhin-

dern oder Wildtiere zwingen, gute und geschützte Gebiete zu verlassen. Vorübergehend oder 
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dauerhaft entsteht so ein Verlust wertvoller Lebensräume (Arlettaz et al. 2013; Braunisch et al. 

2011; Patthey et al. 2008; Thiel et al 2008b; Zeitler 1995).  

▪ Die unmittelbare Umgebung von Skipisten, Loipen und Fuss-/Bike-Wegen wird von Wildtieren 

gemieden, mit möglichen negativen Folgewirkungen für den Bestand. Solche Effekte wurden 

bei Huftieren und Raufusshühnern festgestellt (Arlettaz et al 2007; Braunisch et al 2011; 

Grünschachner-Berger & Kainer 2011; Patthey et al 2008; Thiel et al 2007, 2008a, b; Zeitler 

2000). Sogar Rehe, welche als sehr anpassungsfähig gelten, werden in Gebieten mit hohen Er-

schliessungs- und Nutzungsdichten in ihrer räumlichen und zeitlichen Gebietsnutzung massge-

blich durch den Menschen beeinflusst: Sie sind weniger aktiv und meiden Wege, was auch den 

Lebensraum reduziert (Graf et al. 2018). Ähnliche Ergebnisse resultierten im Fotofallenmonito-

ring im Gebiet Tgapalotta in der benachbarten Gemeinde Vaz/Obervaz, wo Rehe und Rothir-

sche das stärker genutzte Gebiet mieden (vor allem mit Nachwuchs) und in diesem weniger ak-

tiv waren (Schnyder 2016, 2017). 

▪ Die flächigen Auswirkungen von Freizeitaktivitäten nehmen mit zunehmender Distanz von ei-

nem begangenen Weg oder einer Route ab. Diese „Wirkungsdistanz“ hängt situationsweise 

stark ab von Faktoren wie der Tierart, der Nutzungsart, der Nutzungsintensität, dem Lebens-

raum (Wald oder Offenland) oder der Jahreszeit (z.B. Setzzeit). In der Beurteilungshilfe für 

Schneesportrouten (BAFU 2014) wird z.B. eine Standard-Wirkungsdistanz von 100m verwen-

det. 

▪ Störung erhöht die Stresshormone mit langfristigen Folgen für den Energiehaushalt, das Im-

munsystem sowie den Fortpflanzungserfolg. Durch Flüchten steigt die Stresshormonkonzentra-

tion am stärksten an, aber bereits eine gesteigerte Aufmerksamkeit erhöht die Stresshormone 

(Sartorelli et. al 1997). Mit zunehmender Besucherzahl kann es zu einer Sensitivierung kom-

men, d.h. die Tiere fühlen sich zunehmend stärker gestresst (Zwijacz-Kozica et al. 2012). Sensi-

tivierung ist das «Gegenteil» von Gewöhnung. Wenn die Stärke einer Reaktion durch wieder-

holtes Auslösen aufgrund von Erfahrung zunimmt, wird dies als Sensitivierung bezeichnet (In-

gold 2005). Stresshormone sind in Gebieten mit hoher touristischer Nutzung signifikant und 

langfristig erhöht, was direkte Auswirkungen auf die Gesundheit der Tiere und die Bestandes-

entwicklung hat (Rehnus et al. 2014). 

▪ Besonders sensibel reagieren die Raufusshühner. Da sie keine Fettreserven anlegen können, 

führt der erhöhte Energieverbrauch bei einer Störung zu einem raschen Ansteigen des Mortali-

tätsrisikos (Patthey et al 2008) oder reduzierter Fitness durch Stresshormone (Thiel et al. 

2008a, b, 2011). 

▪ Der Rothirsch besitzt im Winter die Fähigkeit, in einen „Wintersparmodus“ zu verfallen. Die inne-

ren Organe und der Verdauungstrakt werden stark verkleinert, was nicht nur Energie spart, 

sondern auch den „Appetit“ drosselt. Ergänzend wird die Verdauungseffizienz erhöht. Hinzu 

kommt eine Reduktion der durchschnittlichen Herzschlagrate von rund 80 bis auf 30 Schlä-

ge/Minute. Zusätzlich kann in besonders kalten Zeiten die periphere Durchblutung über mehre-

re Stunden gedrosselt werden, was zu einer Abkühlung der äusseren Körperteile führt bzw. nur 

noch die innersten, lebenswichtigen Organe warmhält. Die Körpertemperatur kann so zeitweise 

bis auf 20°C reduziert werden. Durch den Einsatz dieser Energiesparmassnahmen wird jedoch 

die Fluchtbereitschaft riskiert. Energiesparmassnahmen werden nur eingesetzt in Gebieten, wo 

Ruhe vorhanden ist. Werden Tiere unter reduzierter Stoffwechselrate und Körpertemperatur zur 

Flucht veranlasst, kann dies besonders fatale bzw. letale Folgen haben. Handkehrum ist der 

Energiebedarf von Rothirschen, welche keine Energiesparmassnahmen einsetzen können, im 

Winter erheblich erhöht – was auch eine erhöhte Nahrungsaufnahme bedeutet und mitunter 

Auswirkungen auf die Vegetation bzw. Waldverjüngung haben kann (Arnold et al. 2004). Ähnli-

che Energiesparmassnahmen (z.B. Verkleinerung der Organe) werden im Winter auch von der 
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Gämse eingesetzt. Störungen im Winter können deshalb auch bei dieser Tierart schwerwiegend 

sein. 

▪ Viele Wildtiere reagieren sehr empfindlich, wenn ein Hund auftaucht, selbst wenn dieser an der 

Leine geführt wird. In Experimenten an Murmeltieren lag die Fluchtdistanz gegenüber dem 

«Wegwanderer ohne Hund» bei etwas über 30m (Median), gegenüber dem «Wegwanderer mit 

Hund» bei über 90m (Mainini et al. 1993, Ingold 2005). Hunde können auch vielen andern Wild-

tieren gefährlich werden, so dass empfindliche Reaktionen eine verständliche Folge sind. 

▪ Die Auswirkungen des Gleitschirmfliegens auf Rothirsch, Gams und Steinbock wurden in ver-

schiedenen Forschungsarbeiten untersucht. Die daraus resultierenden Erkenntnisse gelten als 

gut belegt (BAFU 2009). Zum einen provozieren Gleitschirmflieger Fluchtreaktionen auf grosse 

Distanz und über grosse Strecken, vor allem in offenen Gebieten. Beispielsweise reagieren 

Gämsen sehr sensibel auf überfliegende Objekte und flüchten auf grosse Distanzen (bis zu 530 

m, Schnidrig-Petrig 1994). Der Flugbetrieb kann zu verheerenden Folgen führen, wie dem Ver-

lassen von Gebieten, dem Aufsuchen von Wald, erhöhte energetische Kosten, reduzierter Nah-

rungsaufnahme bis hin zu negativen Auswirkungen auf Überleben und Fortpflanzung. Ausser-

dem überschneidet sich das Gleitschirmfliegen mit allen Phasen des Lebenszyklus der Wildtiere 

(Fortpflanzung, Setz- und Brutzeit). Während der Fortpflanzungszeit ist das Konfliktpotential am 

grössten, da von April bis Juni vielerorts die beste Thermik vorherrscht und am häufigsten ge-

flogen wird. Viele Säugetiere, wie beispielsweise Gams und Steinbock, bevorzugen Winterein-

standsgebiete mit südost- bis südwestorientierten Hängen, welche sich besonders im Winter 

zum Fliegen eignen (BAFU 2009). Ausgehend von diesem Grundlagenwissen wird empfohlen, 

Wildtierlebensräume in grösstmöglicher Höhe (> 300m über Boden) und in mehr als 200m seit-

lichen Hangabstands zu überfliegen. 

 

6.2. Relevanzmatrix Störung Lantsch/Lenz 

Die Freizeitaktivitäten, welche auf dem Gemeindegebiet Lantsch/lenz hauptsächlich ausgeübt wer-

den, wurden bezüglich ihrer Störungsrelevanz bewertet (Tabelle 2). In Anlehnung an die Fakten 

der Störungsbiologie gilt zusammengefasst:  

- Im Winter können unvorhersehbare Störungsereignisse für Raufusshühner wie auch für 

Huftiere besonders schwerwiegend sein (z.B. Schneeschuhläufer).  

- Im Vergleich zum Winter ist das Konfliktpotential im Sommer geringer. Aus physiologi-

schen Gründen sind Wildtiere während der Sommermonate weniger störungsanfällig. Ins-

besondere während der Balz-/Brut und Aufzuchtzeit der Raufusshühner sowie während 

der Setz- und Jungenaufzuchtzeit von Huftieren kann sich aber Störung auch im Sommer 

negativ auswirken. Wanderer und Biker, welche sich an die offiziellen Wege und Routen 

halten, ermöglichen es den Wildtieren, Gefahren besser einzuschätzen. Ausnahmen bilden 

z.B. Biker fernab von Wegen, Pilz- und Beerensammler, freilaufende Hunde oder Aktivitä-

ten nachts (z.B. Mondschein-Schneeschuhtouren, Nacht-Biken mit verstärkten Stirnlam-

pen). 

- Die Umgebung von intensiv genutzten Flächen (z.B. Loipen, Wege) wird von Wildtieren 

gemieden, was zu einem Lebensraumverlust führt.  
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Auch die Sömmerung von Vieh und die Ziegen- und Schafalpung kann für Huftiere und Hühnervö-

gel problematisch sein. Nahrungskonkurrenz zwischen Nutz- und Wildtieren (insbesondere in ho-

hen Lagen mit verkürzter Vegetationszeit und beschränktem Nahrungsangebot), die gegenseitige 

Übertragung von Krankheiten (Gamsblindheit, Moderhinke, Lippengrind etc.), Störungen der Wild-

tiere durch Nutztiere (auch nachts) und Weidezäune (insbesondere für Hühnervögel) stellen ein 

Konfliktpotential dar. Brutgebiete von Hühnervögeln können ebenfalls direkt betroffen sein, da ge-

eignete Flächen auch bevorzugt von Nutztieren beweidet werden (Fankhauser 2004, Ryser 2004). 

Diese Thematik wird jedoch im Rahmen dieses Konzepts nicht betrachtet.  

Tabelle 2: Relevanzmatrix Störung: Störungspotential Gemeindegebiet Lantsch/Lenz. Abkürzung BBJG = Balz-
/Brut-/Jungenaufzuchtgebiet Hühnervögel 

Wann Was Wo Störungspotential 

- kein 

+ gering 

++ mittel 

+++ gross 

Winter 

/ 

Frühling 

Aktivitäten Offpiste 

oberhalb Waldgrenze 

Winter-Kernlebensräume Huftiere und 

Hühnervögel 

+ 

Winter-Kernlebensraum Schneehuhn (und 

Gämse, falls ausgeaperte Flächen 

vorhanden) 

+++ 

Aktivitäten Offpiste / neben Wegen / 

neben Loipen 

im Wald 

Winter-Kernlebensräume Huftiere und 

Hühnervögel 

+++ 

BBJG Hühnervögel +++ 

Frühling 

/ 

Sommer 

/  

Herbst 

Aktivitäten auf Wegen 

Sommer-Kernlebensräume: 

Setz-/Aufzuchtgebiete Huftiere 

BBJG Hühnervögel 

+ 

Aktivitäten ab von Wegen  

Sommerkerngebiete: 

Setz-/Aufzuchtgebiete Huftiere 

BBJG Hühnervögel 

+++ 

Ganzjährig 

Freilaufende Hunde 
Kernlebensräume Huftiere und 

Hühnervögel, BBJG Hühnervögel 

+++ 

Hängegleiter 

über Waldgrenze 

Flughöhe <300m 

Seitlicher Hangabstand < 200m 

Kernlebensräume Huftiere/Hühnervögel 

(insbesondere Gämse), BBJG 

Hühnervögel 

+++ 

Hängegleiter 

unter Waldgrenze 

Flughöhe >300m 

seitlicher Hangabstand > 200m 

Kernlebensräume Huftiere/Hühnervögel, 

BBJG Hühnervögel 

- 

Aktivitäten nachts 
Kernlebensräume Huftiere/Hühnervögel, 

BBJG Hühnervögel 

+++ 
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6.3. Konfliktanalyse  

Aufgrund der Relevanzmatrix bzw. Störungsanfälligkeit von Wildtieren wurden im Rahmen der 

Konfliktanalyse folgende „Karten“ überlagert und analysiert: 

• Sommer-Kernlebensräume Huftiere + BBJG Hühnervögel  + Sommerbetrieb  

• Winter-Kernlebensräume Huftiere + BBJG Hühnervögel   +  Winterbetrieb  

 

6.3.1. Betrieb & Kernlebensräume Huftiere & Hühnervögel im Sommer (schneefreie Zeit) 

Die Abbildung 10 und Abbildung 11 stellen die Überlagerung der Sommer-Kernlebensräume von 

Huftieren und der Kernlebensräume der Hühnervögel mit dem Sommerbetrieb dar (bzw. schnee-

freie Zeit). Die Karte zeigt, dass die Kernlebensräume weitgehend wenig beunruhigt sind. Es befin-

den sich im Allgemeinen im nordöstlichen Teil des Gemeindegebiets nur wenige Wander-

/Mountainbikewege innerhalb von Kernlebensräumen. Zukünftige Konflikte aufgrund von zuneh-

mender Nutzungsintensität durch den Menschen (ab von Wegen) oder einen Ausbau von Infra-

strukturen könnten in den Gebieten zwischen der Alp Sanaspans und dem Lenzerhorn, im Gebiet 

Scasaluir unterhalb des Piz Linard oder um den Lai Grond – Plang Bi entstehen (angedeutet durch 

die Strava Heatmap Daten). 

Auffallend ist jedoch das Gebiet Bual, welches nicht nur als wichtigen Kernlebensraum von Rot-

hirsch, Reh und Gämse sowie des Auerhuhns fungiert, sondern auch als relevantes Trittsteinhabi-

tat zur Vernetzung der Lebensräume Got da Lain - Bova Gronda. Störungskonflikte in diesem Ge-

biet sind aufgrund der Dichte an Infrastrukturen, der Nähe zum Dorf (intensivere Nutzung), der 

grossen Frequentierung der Biathlonarena und gleichzeitig der grossen Relevanz des Lebens-

raums stark anzunehmen - die Ausweitung der Rollskibahn erhöht die Störungsproblematik zusätz-

lich. Ein grosser Anteil der Fläche dieses Kernlebensraums ist von Infrastrukturanlagen tangiert. 

Wie im Kapitel 6.1.2 erwähnt ist davon auszugehen, dass die Infrastrukturen an sich und ein sie 

umgebender Bereich, in welchem Wildtiere die Wege oder die Rollskibahn meiden, einen Lebens-

raumverlust darstellen. Da es sich um ein Balz-, Brut- und Jungenaufzuchtgebiet des Auerhuhns 

sowie um ein Setz- und Jungenaufzuchtgebiet von Rothirsch und Reh handelt, reagieren diese 

Tiere zu den entsprechenden Jahreszeiten besonders sensibel auf Störreize.  

Aus der Konfliktanalyse (Sommer bzw. schneefreie Zeit) lässt sich ableiten, dass insbeson-

dere im Gebiet Bual Konflikte bestehen dürften, welche behoben werden sollten. Es handelt 

sich um den Kernlebensraum und um ein wichtiges Trittsteinhabitat einer stark gefährdeten 

Art (Auerhuhn) sowie von weiteren störungsanfälligen Arten (Gämse, Rothirsch). Ansonsten 

gilt es, die verbleibenden und vergleichsweise noch ruhigen bis sehr ruhigen Kernlebens-

räume vor einem zunehmenden Störungsdruck zu bewahren, welcher durch die Strava He-

atmap Daten gebietsweise angedeutet wird. 
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Abbildung 10: Konfliktanalyse Lebensräume Wildtiere und menschliche Nutzung, Sommer (schneefreie Zeit) 

 

Abbildung 11: Konfliktanalyse Lebensräume Wildtiere und menschliche Nutzung (Strava heatmap), Sommer 
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6.3.2. Betrieb & Kernlebensräume Huftiere & Hühnervögel im Winter (während Schneelage) 

Die Abbildung 12 und Abbildung 13 zeigen die Überlagerung der menschlichen Nutzung mit den 

Wildtier-Kernlebensräumen im Winter bzw. während der Zeit mit Schneelage. Allerdings dürfte 

insbesondere die Abbildung 13 mit den Strava-Daten relevant sein, da sie die effektive Nutzungs-

Situation besser abzubilden scheint. 

Die Überlagerung mit den Kernlebensräumen zeigt, dass im Gebiet Plang Bi der Winter-

Kernlebensraum des Schneehuhns (und Steinhuhns) zumindest im unteren Bereich von Störung 

tangiert sein könnte, da die unteren Flanken von offenbar von Wintersportlern genutzt werden.  

Zudem scheint der Birk-/Schneehuhn- sowie Gämse-/Steinbock- Kernlebensraum in der Wildruhe-

zone Foil Cotschen-Sanaspans im nordöstlichen Teil von Wintersportlern ausserhalb einer erlaub-

ten Route begangen zu werden. 

Ansonsten zeigt sich auch im Winter, dass im Gebiet Bual Störungskonflikte vorliegen dürften. Der 

Kernlebensraum wird auf, aber auch neben den Wegen/Loipen intensiv genutzt, wodurch sich aus 

den gleichen, im letzten Kapitel genannten Gründen Störungskonflikte ergeben (intensive anthro-

pogene Nutzungsfrequenz, grosse Dichte an Infrastrukturanlagen, welche zudem in gewissem 

Umkreis gemieden werden, vergleichsweise grosser frequentierter Flächenanteil in Bezug auf den 

gesamten Kernlebensraum). 

Insgesamt ergibt sich aus dieser Konfliktanalyse ein Handlungsbedarf im Gebiet Bual und 

allenfalls auch im nordöstlichen Teil der Wildruhezone Foil Cotschen – Sanaspans sowie 

ein Präventions-Bedarf vor Störung in den übrigen Kernlebensräumen, insbesondere im 

erwähnten Gebiet Plang Bi.  

 

Abbildung 12: Konfliktanalyse Lebensräume Wildtiere und menschliche Nutzung, Winter (Schneelage) 
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Abbildung 13: Konfliktanalyse Lebensräume Wildtiere & menschliche Nutzung (Strava), Winter (Schneelage) 
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Teil 3 - Massnahmen  

7. Massnahmen zur Konfliktminimierung und zum Erhalt von ru-

higen Kernlebensräumen 
 

7.1. Neue Wildruhezone Gebiet Bual 

«Die Gemeinde setzt im Gebiet Bual eine rechtsverbindliche Wildruhezone um, insbesondere zum Schutz des Auer-

huhn-Kernlebensraums vor Störung.» 

Die Konfliktanalyse hat gezeigt, dass insbesondere im Gebiet Bual (insbesondere als Auerhuhn-

Kernlebensraum sowie wichtiges Trittsteinhabitat) Störungskonflikte vorliegen, welche behoben 

werden sollten. Mit dem Ausbau der Biathlon Arena wird die Intensität der anthropogenen Störung 

zunehmen und die Konflikte werden sich erwartungsgemäss verschärfen. 

Im Rahmen der Erarbeitung dieses Konzeptes wird vorgeschlagen, als Kompensationsmassnahme 

für den zunehmenden Störungsdruck auf die Wildtiere eine rechtsverbindliche Wildruhezone mit 

Betretungsverbot im Gebiet Bual auszuscheiden. Im Austausch mit der Gemeinde Lantsch/Lenz 

(Gemeindevorstand) und mit dem AJF wurden sowohl der Perimeter, die Schutzzeit und die er-

laubten Wege/Routen ausgeschieden. Die Umsetzung dieser Massnahme wurde an der Sitzung 

des Gemeindevorstands vom 16.2.2022 beschlossen. Nach der Zustimmung der Bevölkerung an 

der Gemeindeversammlung soll die Wildruhezone Bual in das 811 Gesetz über die Wildruhezonen 

in der Gemeinde Lantsch/Lenz aufgenommen werden. 

Die Schutzzeit gilt vom 20. Dez. bis 20. Mai. Die Wildruhezone darf ausschliesslich auf den festge-

legten Wegen/Routen (Winterwanderweg, Wanderweg, Langlaufloipe) betreten werden. Der Peri-

meter sowie die erlaubten Wege und Routen werden in der Abbildung 14 dargestellt. In Gebieten 

der Wildruhezonen sind gemäss Art. 21 Abs. 3 Polizeigesetz der Gemeinde Lantsch/Lenz Hunde 

an der Leine zu führen. Zuständig für die Umsetzung ist die Gemeinde zusammen mit dem AJF. 

 

Abbildung 14: neue rechtsverbindliche Wildruhezone Bual  
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7.2. Erhalt der Durchlässigkeit Wildwechseln über die Voia Principala 

«Der Gemeindevorstand achtet bei Bauvorhaben an der Voia Principala im Bereich von Wildwechseln auf den Erhalt der 

Durchlässigkeit der Landschaft.» 

Wildwechsel stellen wichtige Elemente in der Vernetzung von Lebensräumen oder Kernlebens-

räumen dar. Für Huftiere ist es von grosser Wichtigkeit, dass z.B. Tal- oder Siedlungsgebiete oder 

auch der Bereich von Strassen in Zukunft überwindbar bleiben. Dies gewährleistet ein «Wechseln» 

zwischen den Lebensräumen (z.B. Sommer- und Winterhabitate), der genetische Austausch von 

Populationen und kann auch zur Verhinderung oder Minimierung von Wildschäden im Wald beitra-

gen, da sich Wildtiere im Raum besser verteilen können. 

In Zusammenarbeit mit dem AJF und dem Gemeindevorstand wurden die wichtigen Wildwechsel 

auf dem Gemeindegebiet Lantsch/Lenz festgelegt. Der Gemeindevorstand hat an der Sitzung vom 

16.2.22 festgelegt, dass er bei Bauvorhaben oder im Rahmen von anderen raumplanerischen Be-

langen im Bereich der Wildwechsel (Abbildung 15) auf den Erhalt einer ausreichenden Durchläs-

sigkeit der Landschaft achtet. Der Austausch mit der örtlichen Wildhut/dem AJF ist in diesem Zu-

sammenhang wichtig. Der Gemeindevorstand hat ebenfalls beschlossen, dass es sich hierbei um 

eine interne Strategie handeln soll. 

 

Abbildung 15: Wilchwechsel Gemeindegebiet Lantsch/Lenz 
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7.3. Erhaltungsgebiete: Schutz von ruhigen und unverbauten Lebensräumen 

«Der Gemeindevorstand ist bestrebt, ruhige und intakte Wildtierlebensräume und Landschaftsgebiete zu erhalten. Eine 

starke touristische Expansion sowie das Anbringen weiterer Infrastrukturanlagen wird in diesen Gebieten verhindert.» 

Die Konfliktanalyse legte dar, dass weite Teile des Gemeindegebiets noch «ruhig», wenig gestört 

und unverbaut sind. Dies betrifft v.a. das Gebiet östlich der Hauptstrasse. Grund dafür sind einer-

seits die topologischen Verhältnisse, aber es zeugt auch von einem umsichtigen Umgang der Ge-

meinde mit den Wildtierlebensräumen und der Naturlandschaft. Vorbildlich ist auch, dass die Ge-

meinde bereits zwei rechtsverbindliche und eine empfohlene Wildruhezone ausgeschieden hat. 

Im Rahmen dieses Konzepts wird empfohlen, diese wertvollen Lebensräume und Naturgebiete in 

Zukunft ungeschmälert zu erhalten und eine starke touristische Expansion zu verhindern. In der 

Abbildung 16 ist der Perimeter dieser «Erhaltungsgebiete» dargestellt. Er erstreckt sich über die 

Landschaften, Lebensräume und Wildruhezonen eines grossen Gemeindeteils östlich der Haupt-

strasse, aber auch über die neue Wildruhezone Bual. Es werden auch Korridore bzw. «Pufferge-

biete» um einige bestehende Wanderwege (jeweils 20m auf jeder Wegseite) dargestellt. In diesen 

Korridoren bleibt Raum offen, z.B. für Entflechtungen. Ebenfalls ausgeschlossen wird ein Pufferge-

biet von 100m um das Gebiet der Alp Sanaspans. Folgendes wird für diesen Perimeter empfohlen. 

Davon ausgenommen sind die Forst- und Landwirtschaft sowie die ausgeschiedenen Korridore: 

• Keine weitere touristisch-/freizeitspezifische Bauten und Infrastrukturanlagen (z.B. Seilbahnen), keine neuen Wege 
zur Ausübung von Freizeitaktivitäten (z.B. Mountainbike-, Wander-/Fusswege, Abfahrtspisten, Winterwanderwege). 

• Bisheriges Erschliessungsangebot wird höchstens minimiert (z.B. Aufhebung von Wegen, Absperren von 
Schleichwegen mittels natürlicher/künstlicher Barrieren), nicht aber ausgebaut. 

• Keine Neuzonierung von Sport-/Touristik-/Freizeitzonen. 

• Bewilligungspflichtige Sport- und Grossanlässe (z.B. OL, Bike-Weltcup, Openairs) werden in diesen Zonen nicht 
bzw. sehr zurückhaltend bewilligt. 

 

Im Rahmen der Sitzung vom 16.2.2022 hat der Gemeindevorstand dieser Massnahme im Sinne 

einer internen Strategie zugestimmt. 

 

Abbildung 16: Erhaltungsgebiete Lantsch/Lenz  
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9. Anhang  

9.1. Auszug relevante / zitierte Gesetzesartikel 

Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel / (Jagdgesetz, JSG) 

• Art. 7 Artenschutz 

Die Kantone sorgen für einen ausreichenden Schutz der wildlebenden Säugetiere und Vögel vor Störung. 

Verordnung über die Jagd & den Schutz wildlebender Säugetiere & Vögel / (Jagdverordnung, JSV) 

• Art. 4ter1Ruhezonen für Wildtiere 

1 Soweit es für den ausreichenden Schutz der wildlebenden Säugetiere und Vögel vor Störung durch Freizeit-
aktivitäten und Tourismus erforderlich ist, können die Kantone Wildruhezonen und die darin zur Benutzung 
erlaubten Routen und Wege bezeichnen. 

2 Die Kantone berücksichtigen bei der Bezeichnung dieser Zonen deren Vernetzung mit eidgenössischen und 
kantonalen Jagdbanngebieten und Vogelreservaten und sorgen dafür, dass die Bevölkerung bei der Bezeich-
nung dieser Zonen, Routen und Wege in geeigneter Art und Weise mitwirken kann. 

3 Das BAFU erlässt Richtlinien zur Bezeichnung und einheitlichen Markierung der Wildruhezonen. Es unter-
stützt die Kantone bei der Bekanntmachung dieser Zonen in der Bevölkerung. 

4 Das Bundesamt für Landestopografie bezeichnet in den Landeskarten mit Schneesportthematik die Wildru-
hezonen sowie die darin zur Benutzung erlaubten Routen. 

Kantonales Jagdgesetz (KJG)  

• Artikel 27 Schutz vor Störung  
 
1 Das Wild ist vor Störung zu schützen. Die Regierung erlässt entsprechende Bestimmungen, insbesondere 

über die Beseitigung wildernder Hunde und streunender Katzen sowie über die Suche von Abwurfstangen.  

2 Wenn Störungen in Wildeinstandsgebieten das ortsübliche Mass übersteigen und das Leben und Gedeihen 
des Wildes beeinträchtigen, können die Gemeinden das Zutrittsrecht zu diesen örtlich und zeitlich einschrän-
ken, wenn der Zweck dieses Gesetzes dies rechtfertigt. Gegenteilige Interessen sind beim Entscheid zu be-
rücksichtigen. 

811 Gesetz über die Wildruhezonen in der Gemeinde Lantsch/Lenz 

• https://www.lantsch-lenz.ch/images/pdf/gesetze/811%20Wildruhezonen.pdf 

 

110 Polizeigesetz der Gemeinde Lantsch/Lenz 

• https://www.lantsch-lenz.ch/images/pdf/gesetze/110_Polizeigesetz_SW_ab03082022.pdf 

 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19860156/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19880042/index.html#a4ter
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19880042/index.html#fn-#a4ter-1
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19880042/index.html#a4ter
https://www.gr-lex.gr.ch/frontend/versions/2769?locale=de
https://www.lantsch-lenz.ch/images/pdf/gesetze/811%20Wildruhezonen.pdf
https://www.lantsch-lenz.ch/images/pdf/gesetze/110_Polizeigesetz_SW_ab03082022.pdf

